
Premiere vor dem Gericht: Verlegerinnen und Verleger der Republik, gemeinsam mit Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann (erste Reihe, ganz 
rechts). Nick Lobeck

Am Gericht

Zu Besuch bei Justitia
So sollte es sein: volle Zuschauerreihen im Gerichtssaal. Junge, 
Ältere, Frauen und Männer, die mitverfolgen, wie um ein Urteil 
gerungen wird. Zehn Verlegerinnen und Verleger der Republik 
nehmen an einem Strafprozess teil – und Dnden: üas mPsste 
B7ichtsto2 an Schulen sein.
Von Brigitte Hürlimann, 13.03.2019

Ort: 0ezirksgericht ZPrich
Zeit: 1. März 9483, 8W Uhr
Fall-Nr.: üG8T4K81
Thema: Raub

«Die vorsitzende Richterin hat mich beeindruckt. Es war eine faire, zügige 
Verhandlung.»
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«Wäre es nicht besser gewesen, wenn sie Schweizerdeutsch gesprochen hätte? 
Ich bin mir nicht sicher, ob der junge Mann alles verstanden hat.»

«Er war bestimmt wahnsinnig eingeschüchtert. Das Gericht sitzt zu dritt oben 
auf dem Podest, er muss vorne am Pult stehen, und diese juristische Sprache 
ist schon ziemlich gestelzt.»

«Er hat ja nur eine minime Bildung, kommt aus einer unterprivilegierten Familie. 
Und zu Hause sprechen sie nicht Deutsch.»

«Ich finde, die Richterin ist einfühlsam mit ihm umgegangen. Die beiden ande-
ren, die Staatsanwältin und der Verteidiger, die waren viel technischer.»

«Ich hätte ganz andere Fragen an den Beschuldigten gestellt.»

«Ich auch! Hatte er immer ein Messer mit dabei oder nur an jenem Abend? Und 
was ist passiert an diesem Tag, dass er so frustriert war und offensichtlich ganz 
allein unterwegs, Alkohol trank und kiffte, obwohl er das sonst nicht mehr tat?»

«Wenn das stimmt. Ich glaube ihm das nicht. Seine Reue hat er schön dargelegt, 
aber wenn es um die Sache ging, um den Raub, da konnte er sich plötzlich nicht 
mehr erinnern. Das hat mich nicht überzeugt.»

öir sitzen am Eisch und debattieren, unsere -jpfe rauchen. öir haben nur 
eine üreiviertelstunde Zeit, um die ;indrPcke zu verarbeiten und auszuL
tauschen, danach wird das Urteil verkPndet. Jetzt gerade Dndet nämlich die 
geheime Urteilsberatung statt, zwei Stockwerke tiefer. Zwei Richterinnen 
und ein Richter mPssen entscheiden, wie ein qunger, geständiger Räuber 
bestraA werden solly ein ;rsttäter und einer, der es nicht leicht hat im HeL
ben. Sechzehn Monate Freiheitsstrafe bedingt wegen OualiDzierten Raubs 
verlangt Staatsanwältin Gabi ÖlkalaIy genau die «älAe davon, acht MonaL
te, wegen einfachen Raubs der Verteidiger, Ömr Öbdelaziz. üas Messer, die 
Eatwa2e, wird eine entscheidende Rolle spielen bei der 0eurteilung dieses 
Falls.

Öuch darPber reden wir. »der Pber die Rolle der StaatsanwaltschaA, Pber 
den Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht, den Barteienproporz, 
warum es keine Untersuchungsrichter mehr gibt und warum kaum qemand 
weiss, dass hierzulande die Gerichtsverhandlungen grundsätzlich j2entL
lich sind. öir haben uns in einen Sitzungsraum zurPckgezogen, zuoberst 
im Gebäude, im 0ezirksgericht ZPrich. öir platzen schier vor lauter ;inL
drPcken. Und wir haben viele, viele Fragen.

öir vertreten hier die C2entlichkeit, wir sind sozusagen das Volk, das in 
den Zuschauerreihen mitverfolgt, wie an unseren Gerichten Recht gesproL
chen wird: zehn Verlegerinnen und Verleger, alle zum ersten Mal an einem 
Strafprozess, begleitet von der Gerichtsreporterin der Republik und von SaL
bina Motta, der Medienverantwortlichen am 0ezirksgericht ZPrich. ;s ist 
eine gemischte Eruppe, Ouer durch die 0evjlkerung, die unterschiedlichL
sten 0erufsL und Öltersgruppen sind vertreten.

öas uns alle eint: das ?nteresse an der dritten Staatsgewalt. Und, um es 
gleich vorwegzunehmen: Spätestens am Öbend, wenn das Urteil längst geL
fällt ist, bei 0ier, öeisswein und ;istee in der RothausL0ar, wenn wir das 
Geschehene Revue passieren lassen, äussern die Gerichtsnovizen einhelL
lig die Meinung, das mPsse man wiederholen. ÜGerichtsbesuche sollten 
B7ichtsto2 an den Schulen seinN, sagt einer der Verleger.

Ehema unseres Brozesses war eher Ölltagskriminalität, auf qeden Fall kein 
spektakuläres Schwerverbrechen, weder Mord noch Eotschlag, kein proL
minenter 0eschuldigter, kein aussergewjhnlicher Sachverhalt – ausser naL
tPrlich fPr den Geschädigten, der ein einschneidendes ;rlebnis zu bewälL
tigen hat. ?hn tre2en wir vor Gericht nicht an, wir erfahren qedoch von der 
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Gerichtsvorsitzenden MaIa -nPsel, dass er weder Schadenersatz noch GeL
nugtuung verlangt, hingegen die 0estrafung des Eäters.

Bassiert ist Folgendes: ;s war ein später Freitagabend im »ktober letzten 
Jahres. üer 0eschuldigte, der damals erst kurz zuvor 8T Jahre alt geworL
den ist, strolcht mit dem Velo in ZPrich herum, trinkt Ölkohol und ki . ;r 
sagt, das sei eigentlich ein ungewjhnliches Verhalten gewesen, seit er einen 

annabisL;ntzug gemacht habe, einen Monat lang in der BsIchiatrie war. 
;rklären kann der Schweizer das erneute -i2en und das Erinken nicht. ?rL
gendwann landet er vor dem Veloraum am 0ahnhof Stettbach und tri  dort 
auf sein »pfer. ;r fragt den Unbekannten: Ü«esch jppis N, und als dieser 
verneint und den Veloraum betritt, geht er ihm nach. üer 8TLJährige insiL
stiert mit dem Fragen, verlangt nach dem Bortemonnaie, will den Rucksack 
sehen, hält den 0edrängten an dessen Jacke fest – und zieht gleichzeitig mit 
der linken «and ein Messer aus der Jackentasche.

üas »pfer steht in der ;cke, einem qungen Mann gegenPber, der mit dem 
Messer fuchtelt. ;r j2net das Bortemonnaie und Pbergibt dem Räuber zehn 
Schweizer Franken und zehn ;uro. Mehr hat er nicht dabei. üer 0ursche 
gibt sich mit der 0eute zufrieden, lässt von ihm ab und entfernt sich aus 
dem Veloraum. öas er nicht weiss: üer berfall wurde von einer VideoL
kamera aufgenommen, die Öufnahme wird später als 0eweismittel dieL
nen. och an »rt und Stelle alarmiert das »pfer die Bolizei – und der Eäter 
kann mehr oder weniger in 7agranti festgenommen werden. ;r habe einen 
verwirrten, desorientierten, psIchisch angeschlagenen ;indruck gemacht, 
schreiben die Bolizisten im Rapport. Öuch der Geschädigte sagt aus, der 
Räuber habe benebelt gewirkt.

Öm Brozess vor dem 0ezirksgericht ZPrich kann der Hehrling nicht darleL
gen, warum er den RaubPberfall begangen hat. ;r nennt das annabis und 
den Ölkohol als Grundy ein Motiv hatte er nicht, und o2enbar hatte er die 
Eat auch nicht im Voraus geplant. Unklar bleibt bis zum Schluss die Sache 
mit dem Messer: öarum hatte er dieses dabei, woher stammt es, trägt er 
immer ein Messer auf sich, wenn er nach draussen geht

üas Messer hat eine -lingenlänge von circa neun Zentimetern, es lässt sich 
nicht einhändig j2nen. üie Gerichtsvorsitzende hebt ein paar FotograDL
en hoch, und der Hehrling bestätigt, es handle sich um das Messer, das er 
im Veloraum gezPckt habe. Verteidiger Öbdelaziz sagt später im BlädoIer, 
dieses Messer kjnne nicht als eine öa2e im Sinne des öa2engesetzes beL
zeichnet werden, auch nicht als ein gefährlicher Gegenstand. ;rgo mPsse 
sein Mandant wegen einfachen Raubes schuldig gesprochen werden, nicht 
wegen OualiDzierten – was eine hjhere Strafandrohung zur Folge hätte. üas 
Messer sei wohl am ehesten mit einem Sackmesser zu vergleichen. Und qa, 
so mancher Jugendliche habe halt eine Faszination fPr Messer.

üas Gericht folgt der Örgumentation des Verteidigers, beqaht einen einfaL
chen Raub und verurteilt den Hehrling zu einer bedingten Freiheitsstrafe 
von elf Monaten. üie vier Eage, die er in UntersuchungshaA verbracht hat, 
werden davon abgezogen. Zur Strafe kommen ein paar Eausend Franken an 
GerichtsL und Verfahrenskosten hinzu, die dem Mittellosen aufgebrummt 
werdeny es werde Jahre dauern, meint der Verteidiger, bis der 0ursche diese 
-osten abgestottert habe.

«Ich habe auf zwölf Monate getippt, einfach auf eine Zahl, die irgendwo in der 
Mitte liegt, zwischen der Staatsanwältin und dem Verteidiger.»

«Es sieht ein bisschen nach Milchbüchleinrechnung aus. Ist das immer so?»
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«Das Urteil ist gerecht.»

«Es macht keinen Sinn, diesen 18-Jährigen wie einen Erwachsenen zu be-
handeln und zu bestrafen. Er hätte nach den Regeln des Jugendstrafrechts 
beurteilt werden müssen. Ich finde, er bräuchte dringend eine Massnahme, 
eine Anschlusslösung, damit so etwas nicht wieder passiert.»

«Es geht auch um eine pädagogische Komponente. Weil das Urteil unter dem 
Antrag der Staatsanwältin liegt, realisiert der Beschuldigte, dass es sich lohnt, 
den Fehler einzugestehen und zu bereuen.»

Eatsächlich beteuert der qunge Mann am Brozess mehrfach, das sei eine 
üummheit, was er gemacht habe, ein grosser Fehler, so etwas werde nie 
mehr geschehen. ;r wolle nun 7eissig arbeiten, gute oten nach «ause 
bringen, seinen qPngeren 0rPdern ein Vorbild sein, ihnen bei den «ausL
aufgaben helfeny das ist etwas, was er als ältester Sohn einer fremdsprachiL
gen, bildungsfernen Familie nicht erlebt hat.

Önfänglich klappte es bei ihm gut in der Schule, doch ab der SekundarL
schule nahmen die Brobleme zu. ;r wurde zuerst herabgestuA, dann in eine 
Sonderschule gesteckt, am Schluss aus der Schule geworfen. Öls GrPnde 
dafPr nennt er sein schlechtes 0enehmeny er habe sich gegenPber den HehL
rern respektlos verhalten, Eermine nicht eingehalten, aber er sei auch zu 
hoch eingestuA worden und deshalb unter üruck gestanden. ?n die SonderL
schule, sagt er, hätte man alle Broblemkinder gesteckt. üie Reibereien seien 
dort schlimmer geworden.

«eute hat sich der 8TLJährige aufgerappelt, einmal abgesehen vom RaubL
Pberfall und von der Vorstrafe, die ihm das Fortkommen nicht erleichL
tern wird. ;r ho , die Hehre beenden zu kjnnen, und berichtet dem dreiL
kjpDgen Gerichtsgremium stolz von den guten oten, die er im ersten 
Semester erzielt habe. ?rgendwann während der 0efragung zieht er einen 
;ntschuldigungsbrief hervor, den er seinem »pfer geschrieben hat, und 
liest einige Bassagen vor. ;r sagt, er wPrde sich gerne persjnlich beim 
Geschädigten entschuldigen, es tue ihm wirklich leid, er wolle öiederL
gutmachung leisten. Und qa, er habe den 0rief allein geschrieben, ohne «ilL
fe, er habe im ?nternet nach den passenden Formulierungen gesucht.

«Also, diese Geschichte mit dem Entschuldigungsbrief, ich finde das komisch. 
Das war doch reine Prozesstaktik, sonst hätte er den Brief schon längst abge-
schickt.»

«Die Gerichtsvorsitzende hat das Urteil gut begründet, ich glaube, das hat auch 
er verstanden.»

«Überhaupt fand ich den Prozess verständlicher, als ich es erwartet habe.»

«Ich fand ihn menschlicher als erwartet.»

«Ich fand den Prozess distanziert.»

«Am Schluss befürchtete ich, dass eine Moralpredigt kommt, wie man das oft 
in den Gerichtsberichten liest. Ich war wohltuend überrascht, dass dies nicht 
der Fall war. Die Vorsitzende beliess es bei einer kleinen Ermahnung.»

;s sei mehr als eine üummheit, was er getan habe, gibt die GerichtsL
vorsitzende MaIa -nPsel dem Verurteilten mit auf den öeg. ;r mPsse aber 
nicht ins Gefängnis, sondern habe eine bedingte Freiheitsstrafe erhalten, 
mit einer minimalen Brobezeit: Üüieses Urteil ist ein öarnschuss.N
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